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@ Veroffentlicht am 05.02.2004

Rechtssatz

Bringt der Beschuldigte am Beginn der asphaltierten Hauszufahrt am rechten Fahrbahnrand eine einem
Vorschriftszeichen nach § 52 lit a Z 1 StVO (?Fahrverbot") ahnliche Tafel an, die ins Erdreich versenkt wurde und die
Inschrift ?Ausgenommen Anrainer" enthalt sowie eine unter dieser Tafel angebrachte weitere rechteckige weifl3e Tafel
mit roter Umrandung mit der Aufschrift ?Halten u. Parken verboten", so ist eine ?Verwechslungsgefahr" nicht gegeben.
Wenngleich das ?Fahrverbotszeichen" einem StraBenverkehrszeichen nach & 52 lit a Z 1 StVO ahnelt, ist fur einen mit
den gesetzlichen Werten vertrauten Verkehrsteilnehmer zu erkennen gewesen, dass es sich dabei nicht um ein
ordnungsgemall kundgemachtes Stral3enverkehrszeichen handeln kann bzw dieses ?privat" aufgestellt wurde, da
unter dem ?Fahrverbotszeichen" namlich eine weitere weilie Tafel, wie sie in Baumarkten erhdltlich ist, angebracht war
und die Tafeln zudem auf einer Holzlatte befestigt waren. (Einstellung des Verfahrens)
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/52
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/02/05 KUVS-1400/4/2003
	JUSLINE Entscheidung


